
 

ABFALLKALENDER 2024 
 

 

Abfuhren/Anlieferung Was gehört dazu? Was gehört NICHT dazu? Bereitstellung JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ 

Hauskehricht 
Nur gebührenpflichtige 
Kehrichtsäcke verwenden 

 

Brennbarer Kehricht, soweit nicht kom-
postierbar, wie Plastik, Glühbirnen, Tet-
rapackungen, Hygieneartikel, Papier-
windeln, Asche, etc. 

Alles, was über separate Abfuhren oder 
Sammelstellen entsorgt werden kann. 

Am Morgen der Sammeltage 
(NICHT am Vortag!) in den offi-
ziellen Säcken der Gemeinde 
Seengen. 

            

Grünabfuhr 
Gebührenpflichtig 

 

Nur biologisch abbaubare Abfälle wie 
Küchenrüstabfälle, Kaffee-/Teesatz inkl. 
Filterpapier, Schnittblumen, Kleintier-
mist, Gartenabfälle, Pflanzenreste, 
Sträucher, Baum- und Rasenschnitt. 
Erlaubt: Kompostbeutel mit weissem 
Gitterdruck (z.B. Compobag) 

Textilien, Fette, Öle, Steine, Büchsen, 
Kunststoffe, Staubsaugersackinhalt, 
Karton, Papier, nicht kompostierbare 
Gegenstände, Plastiksäcke, Asche, 
Katzensand. Gestecke & Kränze jeder Art, 
Schnur, etc. 

Am Morgen der Sammeltage bis 
7.00 Uhr in Normcontainern oder 
in Bündeln von max. 200 cm 
Länge und einem Gewicht bis 30 
kg mit einer offiziellen Grüngut-
vignette bzw. -marke. 
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Grüngut-
anlieferung 
(Aufbereitungsplatz 
Wangenhölzli, Ebnetweg, 
Fahrwangen) 

 

Küchenrüstabfälle, Kaffee-/Teesatz inkl. 
Filterpapier, Schnittblumen, Kleintie-
rmist, Gartenabfälle, Pflanzenreste, 
Sträucher, Baum- und Rasenschnitt. 

Textilien, Fette, Öle, Steine, Büchsen, 
Kunststoffe, Staubsaugersackinhalt, 
Karton, Papier, nicht kompostierbare 
Gegenstände, Plastiksäcke mit Ausnahme 
der Kompostbeutel mit weissem 
Gitterdruck (z.B. Compobag) 

Annahme jeweils von 16.00 - 
17.00 Uhr. Die Gebühren sind vor 
Ort zu begleichen. Ab Woche 50 
sind Lieferungen nach telefoni-
scher Anmeldung (079 313 03 11) 
möglich.  
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Häckseldienst 
Hinweise siehe auf der 
Vorderseite 

 Strauch- und Astmaterial, bis 15 cm 
Durchmesser. 
Das gehäckselte Material wird nicht 
mitgenommen. 

Laub, Wurzelstöcke, Steine, Schnüre, 
Drähte, Nägel, Metallteile etc. 

Am Vorabend des Häckseltages 
geordnet und ungebündelt auf gut 
zugänglichem Vorplatz. 
Vor Nässe schützen. Sackgassen 
werden nur auf telefonische Vor-
anmeldung bedient.  

  07. 11.     12. 10. 07.  

Altpapier/Karton 

 

Zeitungen, Zeitschriften( ohne Folien-
verpackungen), Papier, Prospekte, 
Karton, Bücher nur ohne Einband 
 

 Infos: www.altpapier.ch 

Beschichtetes Papier, Milchbeutel, 
Holzwolle, Plastikteile und -säcke, 
Aktenordner, nassfestes Papier (z.B. 
Tragtaschen), Fotos, etc. 
 

Papier und Karton gebündelt 
(keine Tragtaschen) an den Keh-
richtsammelplätzen (vor Nässe 
schützen). Oder Abgabe in der 
Entsorgungsstation Gerbi. 

 15.  25.  27.   26.  28.  

Altkleider 

 

Noch brauchbare, saubere 
Kleidungsstücke aller Art und Grösse. 

Lumpen, schmutzige Textilien, 
plastifizierte Bekleidung, Strümpfe 

Abgabe in der Entsorgungsstation 
Gerbi.             

Weihnachtsbaum 

 

Tannenbäume 
(Entsorgung Gebührenfrei) 

Ohne Dekoration. An den Kehrichtsammelplätzen.  
12.            

ENTSORGUNGSSTATION GERBI ÖFFNUNGSZEITEN 
Montag:                 09.30 – 11.30 Uhr  
Mittwoch:                 15.00 – 18.00 Uhr 
Samstag:                 09.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr 

Abfallart Was gehört dazu? Was gehört NICHT dazu? Ablieferungsart Ablieferungsort Bemerkungen 

Altmetall 

 

Rein metallische Gegenstände 
(Messing, Stahl, Eisen etc.), Velos, 
Kübel, Felgen, Stangen, Pfannen etc. 

Alu, Konservendosen, Batterien, Elektro-
nikmüll wie z.B. Radios, Fernseher, 
Computer . 

Brennbares Material bitte entfer-
nen. 

 Entsorgungsstation Gerbi  

Aluminium 

 

Alufolien, Aluformen, Alutuben, 
Getränkedosen. 

Beschichtetes Alu wie Butterpapier oder 
Suppenverpackungen. Ferner alle Beu-
telarten, Spraydosen aus Weissblech. 

Nur sauberes Alu und ohne 
Fremdmaterialien. 

 Entsorgungsstation Gerbi Magnetprobe: Aluminium ist 
nicht magnetisch. Nebenste-
hendes Alu-Signet beachten! 

Sperrgut 
Gebührenpflichtig 

 

  

Sperrige Einzelstücke, wie Möbel, 
Teppiche, Matratzen, etc. 

Alles, was sonst via Spezialabfuhren 
oder Sammelstellen separat entsorgt 
werden kann. Noch brauchbare Stücke 
an Brockenstuben abgeben! 

Kein gewerbliches Sperrgut  Entsorgungsstation Gerbi Für grössere Mengen können bei 
Transportunternehmungen 
Mulden bestellt werden. 

Bauschutt 
Gebührenpflichtig 

 

Steine, Erde, Ziegel, Mauerwerksab-
bruch (Backstein, Mörtel, Beton), Kera-
mik, Eternit, Bruchglas. 

Alle nicht ausdrücklich zugelassenen 
oder verunreinigten Materialien (Metalle, 
Kunststoffe, Holz, Grünabfall etc.). 

Kein gewerblicher Bauschutt  Entsorgungsstation Gerbi Für grössere Mengen können bei 
Transportunternehmungen 
Mulden bestellt werden. 

Glas 

 

Einmachgläser, Einwegflaschen, -
gläser. 

Fremdmaterialien, Verschlüsse, Zapfen, 
Bleiumrandungen, PET-Flaschen, Por-
zellan, Fensterglas, Leuchtstoffröhren, 
Glühbirnen, Keramik. 

Nur leere und saubere Gebinde. 
Papieretiketten müssen nicht 
entfernt werden. 
Nach Farben sortiert einwerfen! 

 Entsorgungsstation Gerbi  

Mäuseschwänze 
 

Mäuseschwänze    Entsorgungsstation Gerbi 
nur Montag:    09.30 - 11.30 Uhr 
und Mittwoch: 15.00 - 18.00 Uhr 

 

Nespresso-Kapseln 
 

Nespresso-Kapseln (nur Original 
Kapseln von Nespresso) 

Kaffeekapseln aus Kunststoff oder 
Verbundmaterialien 

  Entsorgungsstation Gerbi Weitere Infos unter: 
www.nespresso.ch 

Korkzäpfen 
Kerzenresten 

 Kerzenresten 
Korkzäpfen 
 
 

   Entsorgungsstation Gerbi Weitere Infos unter: 
www.swisscork.ch 
 

Öle/Fette 

 

Motoren- und Getriebeöl, Schmierfett, 
Speiseöl/-fett. 

Benzin, Petrol, Sprit, Gifte, Säuren, Lau-
gen, Farben. 

Sorgfältig in Sammelfässer 
giessen - nicht überfüllen. 

 Entsorgungsstation Gerbi Auf keinen Fall in die Kanali-
sation schütten! 

Polystyrol-
Schaumstoffe 
(EPS)  

Styropor, Alporit, Sagex etc. Schaumgummi, Polyurethanschaum-
stoffe, etc. 

  Entsorgungsstation Gerbi Grössere Mengen dem Händler 
zurückgeben. 

Schuhe + Textil 

 

Noch brauchbare Schuhe (Paarweise). 
Gürtel und Taschen. Saubere, 
gebrauchte Textilien. 

Skischuhe, defekte Schuhe, Gummi-
stiefel. Stark verschmutzte oder defekte 
Textilien.  

In brauchbarem Zustand.  Entsorgungsstation Gerbi 
 

Anlieferung im Plastiksack. 

Stahlbüchsen 
Weissblech, 
Konservendosen  

Alle Konservendosen/Büchsen, die 
ganz oder wenigstens zum grössten 
Teil (Mantel) aus Stahlblech sind. 

Alu-Getränkedosen, Spraydosen. Nur saubere Dosen und ohne 
Etiketten. 

 Entsorgungsstation Gerbi Es stehen Container mit 
Dosenpressen zur Verfügung. 
Magnettest! 

Batterien 

 

Alle Batterien, wie sie in Haushaltun-
gen vorkommen wie z.B Kleinakkus, 
Knopf- und Autobatterien, etc. 

 Batterien können auch in die 
Verkaufsstellen zurückgebracht 
werden. (Rücknahmepflicht). 

 Entsorgungsstation Gerbi Nie dem ordentlichen Hauskeh-
richt beigeben! Batterien nicht 
ausleeren, Inhalt ist giftig! 

CD’s, Elektro- , 
Elektronik-, und  
Haushaltgeräte 

 

 

Haushaltkleingeräte, Spielzeuge, Bau-, 
Garten-, Hobbygeräte, Haushaltgross-
geräte, CD’s, Druckerpatronen. 

 Alternative: Rücknahmepflicht 
der Verkaufsstellen (VREG), 
unabhängig von einem Neukauf. 

 Entsorgungsstation Gerbi Weitere Infos unter: 
www.sens.ch 
www.swico.ch 

Leuchtstoffröh-
ren/Sparlampen 

 

Entladungslampen ("Neon"-Röhren), 
Energiesparlampen aus Haushal-
tungen, Solarlampen, LED-Lampen. 

Glühbirnen , Halogenlampen unzerbrochen   Entsorgungsstation Gerbi Nie dem ordentlichen 
Hauskehricht beigeben! 

PET 

 

PET-Getränkeflaschen 
(PET = Polyethylenterephtalat) 

Öl-, Essig-, Shampoo- oder 
Kosmetikflaschen, etc. 

"Luft raus -  Deckel drauf"  Entsorgungsstation Gerbi Rückgabestellen und weitere 
Informationen finden Sie unter: 
www.petrecycling.ch. 

ANDERE ABLIEFERUNGS- UND SAMMELSTELLEN     

Abfallart Was gehört dazu Was gehört NICHT dazu? Ablieferungsart Ablieferungsort Bemerkungen 

Grüngut 

 

Gartenabfälle, Pflanzenreste, Sträu-
cher, Baum- und Rasenschnitt. 

Küchenabfälle Grössere Mengen  Kompostieranlage Häfeli AG, 
 Seonerstrasse 85, Lenzburg 

Anlieferungszeiten: 
Mo-Fr 07.30 - 11.45 Uhr 
 13.00 – 17.00 Uhr 
Gebührenpflichtig vor Ort 

Pneus 

 

Alle Auto-, Motorrad- und Velopneus 
(auch mit Felgen). 

   Verkaufsstellen 
 Garagen 

Nie dem ordentlichen 
Hauskehricht beigeben! 

Sonderabfälle 

 

Gifte, Säuren, Lösungsmittel, Farben, 
Medikamente, Thermometer, Queck-
silber, Reinigungsmittel, Holz- und 
Pflanzenschutzmittel, Fotochemikalien. 

Industrielle oder gewerbliche  
Sonderabfälle. 

In Originalgebinden den Ver-
kaufsstellen zurückbringen 
(kostenlose Rücknahmepflicht). 

 Apotheke Seengen (nur kleine 
Mengen) 

Die verschiedene Stoffe nie zu-
sammenschütten. Gebinde be-
schriften. Auf keinen Fall in die 
Kanalisation schütten! 

Tierkadaver 
 

 

Kleintierkadaver Grosstierkadaver sind direkt der Firma 
GZM, Lyss,  032 387 47 87 
anzumelden. 

  ARA Hallwilersee, 062 777 18 26 
Montag:   13.15 - 16.00 Uhr 
Mittwoch: 07.15 - 09.00 Uhr 
Freitag:    13.15 - 15.00 Uhr 

Tierkadaver nicht vergraben oder 
dem Hauskehricht mitgeben! 

 

Jeden Mittwoch 
Ausfallende Touren werden in der Regel am Dienstag vorgeholt 

(siehe sep. Publikation im Lenzburger Bezirksanzeiger) 

 
 

http://www.nespresso.ch/
http://www.swisscork.ch/
http://www.swico.ch/
http://www.lehrerweb.at/gs/projekte/su/bauernhof/images/maus.gif
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HINWEISE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GEBÜHRENPFLICHTIG VERKAUFSSTELLEN INFOS GRÜNGUT ABFUHR 

1. Offizielle Kehrichtsäcke 
  17 Liter CHF 0.80 
  35 Liter CHF 1.40 
  60 Liter CHF 2.20 
110 Liter CHF 3.90 
 

2. Gebührenmarken 
für abführbare Sammelbehältnisse CHF 2.20 
 

3. Containerplombe 
bis 800 Liter CHF 31.00 
 

4. Grünabfuhr-Vignette 
a) Grüncontainer-Jahresvignette 

bis 240 Liter CHF 130.00 
 bis 800 Liter CHF 380.00 
 

b) Einzel Gebührenmarken 
Bündel (max. 200 cm l Länge bis 30 kg) CHF 11.00 
Grüncontainer (bis 240 Liter) CHF 11.00 

 
5. Gewichtsabhängige Gebühr 

a) Sperrgut pro kg CHF --.20 
Mindestgebühr CHF 2.-- 
 

b) Bauschutt pro kg CHF --.10 
Mindestgebühr CHF 2.-- 
 

GRUNDGEBÜHR 

▪ Haushaltgebühr jährlich CHF 25.00 
 

1. Offizielle Kehrichtsäcke 
▪ Volg Seengen 
▪ VOI Migros 

 

2. Gebührenmarken 
▪ Volg Seengen 
▪ VOI Migros 
▪ Finanzverwaltung Seengen 

(nur für Grossabnehmer) 
 

3. Containerplomben 
▪ Volg Seengen 
▪ VOI Migros 
▪ Finanzverwaltung Seengen 

(nur für Grossabnehmer) 
 

4. Grünabfuhr-Vignette 
▪ Volg Seengen 
▪ VOI Migros 

 

KARTON ANLIEFERUNG GERBI 
 

Karton inkl. 
Einkaufs-
tragtaschen 
im Press-
container 
entsorgen. 
 

 

▪ Das Grüngut muss am Abfuhrtag um 7.00 Uhr 
am Abholort bereit stehen. 

 

▪ Grüngut nur in den offiziellen Containern 
bereitstellen. 

 

▪ Die Vignette ist auf der Griffseite aufzukleben. 
 

▪ Die Jahresvignette oder Einzelmarke ist ab der         
1. Abfuhr vom 12. Januar anzubringen. 

 

 

Nicht geleert werden alle Behältnisse, die nicht den 
offiziellen Grüngutcontainern entsprechen. 
 

Ansprechpartner bei Abfuhrproblemen: 
Häfeli AG  l   062 885 08 85  l  dispo@haefeli.ch 

 

SEENGER MÄRKTE 

 
Frühlingsmarkt 19. März 2024 
Herbstmarkt 05. November 2024 
 

 
 

HÄCKSELDIENST 

Es werden 5 Häckseldienste angeboten. Die Termine sind auf der Rückseite aufgeführt. Zu beachten sind folgende Punkte: 
▪ Ast- und Strauchmaterial bis 15 cm Durchmesser, möglichst lang geschnitten und mit dickem Ende auf der gleichen Seite an der üblichen 

Kehricht-Abfuhrroute auf gut zugänglichem Vorplatz deponieren. Sackgassen werden nur auf Voranmeldung bedient. Das Häckselgut wird nicht 
mitgenommen. 

▪ Bei Regenwetter das Material zudecken, da nasses Material nicht gehäckselt werden kann. 
▪ Grössere Mengen sowie Bedienung von Sackgassen bei der Gemeindekanzlei Seengen, Tel. 062 767 63 10 oder per eMail 

gemeindekanzlei@seengen.ch, voranmelden. Bei grösseren Mengen wird eine angemessene Gebühr erhoben. 
 

 
 

DIVERSES 

Das Verbrennen von Abfällen ist verboten. 
 

Ausgenommen sind aus dem Haushalt, dem 
Kleingewerbe sowie der Land- und Forst-
wirtschaft anfallende, unbehandelte Holz-, 
Garten- und Ernteabfälle, sofern sie ohne 
Beeinträchtigung der Nachbarschaft durch 
Rauch, Gerüche, Feuergefahr oder andere 
lästige Immissionen verbrannt werden 
können. 

 
nicht ins WC 
gehören: 

Lösungsmittel/Farbreste, Öle, Hygienebinden, Haare, Wattestäbchen 
und Katzensand! Diese Produkte verstopfen die Kanalisation und 
stören den Klärbetrieb. 

Weitere Informationen zur Abfallentsorgung 

Auskünfte über Probleme und Fragen der Abfallentsorgung erhalten Sie beim Gemeindewerk,  
079 657 98 56  l  eMail: gemeindewerkseengen@bluewin.ch  l  oder www.seengen.ch 

Weitere Informationen zur Grüngutabfuhr 
Auskünfte erteilt Ihnen die Häfeli AG  l   062 885 08 85  l  dispo@haefeli.ch  
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